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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.2006

Norm

StGB §31 Abs1

StGB §29

StGB §84 Abs3

Rechtssatz

§ 31 StGB soll lediglich eine Schlechterstellung jenes Täters verhindern, über dessen mehrere Straftaten in zeitlich

getrennten Urteilen trotz Sanktionierungsmöglichkeit in einem einzigen entschieden wurde. Diese Bestimmung erlaubt

nicht, Sachverhaltselemente aus dem Vorurteil zur Begründung der Strafbarkeit oder einer Quali8kation (etwa iS einer

Zusammenrechnung nach § 29 StGB oder nach § 84 Abs 3 StGB) heranzuziehen.
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